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Ihre Mandanteninformationen des Monats Januar 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Ihnen nun vorliegende Brief möchte Sie über wesentliche, vollzogene oder geplante Änderungen im 
Steuer- und Wirtschaftsrecht der letzten Monate informieren und Ihnen Anlass bieten, auch bestehende Sach-
verhalte zu überprüfen. 

 

Allgemeine Steuerzahlungstermine im Februar 

Fälligkeit Ende der Zahlungs-Schonfrist 
 

Di.   10.02. Getränkesteuer 13.02. 
Mo. 16.02. Gewerbesteuer 19.02. 
Mo. 16.02. Grundsteuer 

• vierteljährige Fälligkeit / 
• Fristablauf für Erlassanträge 2008 

19.02. 

Mo. 02.03. Lohnsteuerbescheinigung 2008 
elektronische Übermittlung 

 

Di.   10.02. Lohn- und Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 13.02. 
Di.   10.02. Umsatzsteuer 

• Vorauszahlung 
• Zusammenfassende Meldung 

13.02. 

Di.   10.02. Vergnügungsteuer 13.02. 
 
Die 3-tägige Schonfrist gilt nur bei Überweisungen; maßgebend ist die Gutschrift auf dem Konto der Fi-
nanzbehörde. Dagegen muss bei Scheckzahlung der Scheck spätestens 3 Tage vor dem Fälligkeitstermin ein-
gereicht werden.  
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Privatbereich 

 Privatbereich  
 
1.  Erbschaftsteuerreform 

Reform tritt in Kraft 
Nach langem und zähem Ringen wird die Erbschaftsteuerreform zum 1.1.2009 in Kraft treten. Die letz-
ten Hürden hat das Gesetz am 27.11.2008 im Bundestag und am 5.12.2008 im Bundesrat genommen. 
Damit kann das ErbStRG nach der Ausfertigung durch den Bundespräsidenten und der Verkündung im 
BGBl zum 1.1.2009 in Kraft treten. Die Reform war nötig geworden, nachdem das Bundesverfassungs-
gericht die alte Fassung des Gesetzes für verfassungswidrig erklärt und dem Gesetzgeber eine Frist zur 
Änderung des Gesetzes bis zum 31.12.2008 aufgegeben hatte. 

Wesentliche Punkte 
Selbstgenutzte Wohnimmobilien: Die Übertragung selbstgenutzten Wohneigentums an Ehepartner, 
eingetragene Lebenspartner und Kinder bzw. Kinder vorverstorbener Kinder ist unabhängig vom Wert 
des Gebäudes steuerfrei, wenn über zehn Jahre keine Vermietung und kein Verkauf erfolgt. Erbt ein 
Kind, gilt dies allerdings nur, wenn die Wohnfläche max. 200 Quadratmeter beträgt. Darüber hinaus 
muss Erbschaftsteuer gezahlt werden. Daneben bestehen Freibeträge von 500.000 EUR für Ehepaare 
und eingetragene Lebenspartner, von 400.000 EUR für Kinder und von 200.000 EUR für Enkelkinder. 
Die bis zuletzt diskutierte Anpassung der Steuersätze in den Steuerklassen II und III wurde nicht vorge-
nommen; der Tarif startet hier jeweils mit 30 % und endet bei 50 %. Für die Übertragung von Betriebs-
vermögen gilt Folgendes: Alternative Verschonungsmodelle: Für Betriebsvermögen ist die Wahl zwi-
schen zwei Varianten vorgesehen: Bei einer Haltefrist von sieben Jahren werden 85 % des übertragenen 
Vermögens verschont; eine komplette Steuerfreiheit lässt sich durch Fortführung des Betriebs über zehn 
Jahre erreichen. Diese Wahl muss mit Abgabe der Steuererklärung unwiderruflich getroffen werden. 

Lohnsumme: Sie darf bei der ersten Option nach sieben Jahren nicht unterhalb von 650 % der Aus-
gangssumme liegen. Bei der zweiten Option muss die Lohnsumme nach zehn Jahren 1.000 % des Aus-
gangswerts betragen. Demnach können innerhalb der Frist Mitarbeiter entlassen werden, wenn zum 
Ende des Sieben- bzw. Zehnjahreszeitraums wieder entsprechende Einstellungen erfolgen. In beiden 
Fällen gibt es keine Indexierung der Lohnsumme. Bei Unterschreiten der jeweiligen Lohnsumme ver-
ringert sich der Verschonungsabschlag rückwirkend in dem prozentualen Maße, in dem die Lohnsum-
me unterschritten worden ist. Die Lohnsummenregelung gilt nur für Betriebe, die mehr als zehn Be-
schäftigte haben. 

Verwaltungsvermögen: Bei Option 1 darf das Verwaltungsvermögen max. 50 % betragen, bei Option 2 
dagegen höchstens 10 %. Fremdvermietete Wohnimmobilien sind vom Verwaltungsvermögen ausge-
nommen, wenn die Überlassung im Rahmen eines wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs erfolgt. Zudem 
werden Immobilien innerhalb eines Konzerns gem. § 4h EStG und Grundstücke, die Dritten zur land- 
und forstwirtschaftlichen Nutzung überlassen wurden, nicht als Verwaltungsvermögen eingestuft. Fall-
beil: Der im Entwurf noch vorgesehene und heftig diskutierte Fallbeileffekt wurde beseitigt. Dieser sah 
bei Verstoß gegen die Auflagen innerhalb der Haltefrist vor, die Steuerbefreiung komplett wegfallen zu 
lassen. Bei Reinvestition eines Veräußerungserlöses innerhalb von sechs Monaten kommt es nicht zu ei-
ner Nachversteuerung. 

Abfindungen lt. Gesellschaftsvertrag: Für Beteiligungen an Personengesellschaften oder für GmbH-
Anteile, die direkt nach dem Erwerb von Todes wegen aufgrund einer Regelung im Gesellschaftsver-
trag an Mitgesellschafter übertragen werden, gilt als Vermögensanfall der Abfindungsanspruch, vorausge-
setzt dieser ist nicht höher als der gemeine Wert. 

Nießbrauch: Nießbrauchsgestaltungen werden erbschaftsteuerlich tendenziell attraktiver, denn es ist 
vorgesehen, dass der Erwerber den Kapitalwert des Nießbrauchs vom Erwerb steuermindernd abziehen 
kann. Nach altem Recht war im Fall des Vorbehaltsnießbrauchs lediglich eine Stundung vorgesehen. 

Erbschaft- und ertragsteuerliche Doppelbelastung: Die drohende Doppelbelastung stiller Reserven mit 
Erbschaft- und Ertragsteuer wird ab dem VZ 2009 durch eine prozentuale Ermäßigung bei der Ein-
kommensteuer verhindert. 
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Bewertung: Statt eines fixen Kapitalisierungszinssatzes können Firmenerben zwischen einem branchen-
üblichen Verfahren mit den jeweils üblichen Zinssätzen oder einem "vereinfachten Ertragswertverfah-
ren" mit festen Sätzen wählen. Zudem ist das Bewertungsrecht nun einheitlich im BewG - nicht mehr 
in separaten Verordnungen - geregelt. 

Zeitliche Anwendung 
Für Erbfälle, die nach dem 31.12.2006 und vor dem Inkrafttreten der Reform eingetreten sind, ist ein 
Wahlrecht zur Anwendung des alten Rechts vorgesehen. Dieses kann grundsätzlich bis zur Unanfecht-
barkeit der Steuerfestsetzung in Anspruch genommen werden. Ist die Steuerfestsetzung bereits unan-
fechtbar, kann das Wahlrecht längstens bis zum 30. 6. 2009 ausgeübt werden. Da die Vorschrift zur 
rückwirkenden Anwendung des Rechts am 1. 7. 2009 außer Kraft tritt, ist es auch im Falle einer noch 
nicht unanfechtbaren Steuerfestsetzung möglich, das Wahlrecht längstens bis zu diesem Datum auszu-
üben. 

Einschätzung 
Im Vergleich zur alten Rechtslage wird es Gewinner und Verlierer geben. Erhöhten Freibeträgen stehen 
höhere Bewertungen und in den Steuerklassen II und III höhere Steuersätze gegenüber. Welche Aus-
wirkungen die Betriebsvermögensvergünstigungen in der Praxis haben, wird sich zeigen müssen. Jeden-
falls bestehen gegen diverse Regelungen des neuen Gesetzes wiederum erhebliche verfassungsrechtliche 
Bedenken. Es ist wohl zu erwarten, dass wiederum das Bundesverfassungsgericht angerufen werden 
wird. 

 

2.  Schärfere Strafen für Steuersünder 

Einführung 
Spätestens seit den Ermittlungen im Zusammenhang mit Stiftungen in Liechtenstein ist die Steuerhin-
terziehung wieder in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Nach einer Erhebung gelten 90 % der Steu-
erpflichtigen als tatgeneigt. Steuerhinterziehung galt lange Zeit als Kavaliersdelikt. Dabei besteht eine 
empfindliche Strafandrohung von bis zu 10 Jahren Freiheitsstrafe. Gleichwohl sind reuige Steuerhinter-
zieher, auch wenn sie den Staat um Millionen betrogen haben, meistens nur milde bestraft worden, so-
fern sie die hinterzogene Steuer nachgezahlt haben. 

Entscheidung 
Ein Bauunternehmer hatte Arbeitnehmer "schwarz" beschäftigt und weder Lohnsteuern noch Sozialab-
gaben abgeführt. Er gab auch keine Umsatzsteuererklärungen ab. Zudem unterstützte er Steuerhinter-
ziehungen seiner Auftraggeber durch die Beschaffung von Scheinrechnungen. Der dadurch bewirkte 
Steuerschaden und die vorenthaltenen Sozialversicherungsbeiträge betrugen jeweils insgesamt fast 1 
Mio. EUR. Das Landgericht hatte den Bauunternehmer deshalb wegen Steuerhinterziehung und Bei-
tragshinterziehung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 1 Jahr und 11 Monaten ohne Bewährung verur-
teilt. Dagegen hatte der Bauunternehmer Revision eingelegt und insbesondere die Strafzumessung ge-
rügt. Der BGH hat die Revision verworfen und dabei grundsätzliche Ausführungen gemacht. Bei einer 
Steuerhinterziehung sei die Höhe des Hinterziehungsbetrags ein Strafzumessungsumstand von besonde-
rem Gewicht. Der Steuerschaden bestimme daher auch maßgeblich die Höhe der Strafe. Bei einem 
Steuerschaden über 50.000 EUR liege eine Steuerhinterziehung in "großem Ausmaß" vor, bei der i. d. 
R. eine Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis 10 Jahren angedroht sei. Das bedeute, dass jedenfalls bei ei-
nem sechsstelligen Hinterziehungsbetrag die Verhängung einer Geldstrafe regelmäßig ausscheide. Bei 
Hinterziehungsbeträgen in Millionenhöhe komme eine zur Bewährung aussetzungsfähige Freiheitsstrafe 
nur noch in wenigen Einzelfällen in Betracht. Bei der Berechnung der Beitragshinterziehung gelte die 
Zahlung des Schwarzlohns nicht mehr wie bisher als Bruttolohnabrede, sondern als Nettolohnabrede, 
mit der Folge, dass das ausbezahlte Arbeitsentgelt zu einem Bruttolohn hochzurechnen sei. 

Konsequenz 
Bei Hinterziehungsbeträgen ab 1 Mio. EUR wird es künftig immer zu öffentlichen Verhandlungen vor 
Gericht kommen. Es ist zudem damit zu rechnen, dass gegen Steuerhinterzieher nunmehr häufiger Un-
tersuchungshaft wegen Fluchtgefahr angeordnet werden wird. 
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3.  Schulgeld für private Modeschulen ist nicht als Sonderausgabe steuerlich abziehbar 

Kernproblem 
In der Einkommensteuererklärung können auch bis zu 30 % der Schulgeldzahlungen für steuerlich zu 
berücksichtigende Kinder als Sonderausgaben angesetzt werden. Voraussetzung ist, dass es sich bei der 
Schule um eine gemäß Art. 7 Abs. 4 GG staatlich genehmigte oder nach Landesrecht erlaubte Ersatz-
schule sowie einer nach Landesrecht anerkannten allgemein bildenden Ergänzungsschule handelt. Aus-
genommen ist das Entgelt für Beherbergung, Betreuung und Verpflegung. In einem vor dem FG 
Rheinland-Pfalz ausgetragenen Streitfall besuchte die Tochter der Kläger eine private Berufsfachschule 
für Mode im Vollzeitunterricht. Diese Schule führt in einem zweieinhalbjährigen Ausbildungsgang zum 
Abschluss als staatlich anerkannte Modedesignerin. Die Schulgeldzahlungen von 4.200 EUR machten 
die Kläger als Sonderausgaben geltend. Das Finanzamt lehnte das jedoch mit der Begründung ab, bei der 
besuchten Schule handele es sich nicht um eine allgemein bildende Ergänzungsschule. Die Kläger 
machten dagegen geltend, dass die Modeschule staatlich anerkannt sei. Nach dem Anerkennungsbe-
scheid des Kultusministeriums sei der Schule die Eigenschaft einer anerkannten Ergänzungsschule ver-
liehen worden. Eine anerkannte Ergänzungsschule erfülle auch den Tatbestand einer allgemein bilden-
den Schule. 

Entscheidung des FG 
Die Klage hatte keinen Erfolg. Nach Auffassung der Richter müsse die Schule tatsächlich als Ersatzschu-
le nach Landesrecht genehmigt oder als allgemein bildende Ergänzungsschule anerkannt worden sein. 
Die Finanzverwaltung sei an die Entscheidung der hierfür zuständigen obersten Kultusbehörden der 
Länder gebunden. Die private Modeschule aber sei keine nach Landesrecht genehmigte Ersatzschule 
oder allgemein bildende Ergänzungsschule. Unter "allgemein bildend" seien diejenigen Schulen zu ver-
stehen, die nicht auf einen bestimmten Beruf vorbereiten würden, sondern die die allgemeinen Grund-
lagen für die Bildung und Ausbildung der Schüler schaffen würden, wie insbesondere Grund- und 
Hauptschulen, Realschulen und Gymnasien. Demgegenüber dienten berufsbildende Schulen schwer-
punktmäßig der Ausbildung der Schüler auf einen bestimmten Beruf, auch wenn sie allgemein bildende 
Fächer in ihrem Lehrplan hätten. In der Anerkennung als Ergänzungsschule läge auch nicht zugleich die 
Anerkennung als allgemein bildende Schule. 

Konsequenz 
Die Revision wurde nicht zugelassen. Das Urteil ist aber noch nicht bestandskräftig. 

 

4.  Gekürzte Pendlerpauschale verfassungswidrig 

Einführung 
Mit Wirkung ab 2007 sind die Aufwendungen für die Wege zur regelmäßigen Arbeitsstätte keine Wer-
bungskosten. "Zur Abgeltung erhöhter Aufwendungen" dürfen für Fahrten ab dem 21. Entfernungski-
lometer eine Pauschale von 0,30 EUR "wie Werbungskosten" angesetzt werden. Die grundsätzliche 
Einführung des sog. Werkstorprinzips nach wurde im Gesetzgebungsverfahren mit dem Ziel notwendi-
ger Konsolidierung des übermäßig verschuldeten Staatshaushalts begründet, die verbliebene Abzugsfä-
higkeit der erhöhten Aufwendungen für längere Wegstrecken als ergänzende Härtefallregelung. 

Entscheidung 
Der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts hat am 9.12.2008 entschieden, dass obige Neuregelun-
gen mangels verfassungsrechtlich tragfähiger Begründung mit den Anforderungen des allgemeinen 
Gleichheitssatzes an eine folgerichtige Ausgestaltung einkommensteuerrechtlicher Belastungsentschei-
dungen nicht vereinbar und verfassungswidrig sind. Der Gesetzgeber ist danach verpflichtet, rückwir-
kend auf den 1.1.2007 die Verfassungswidrigkeit durch Umgestaltung der Rechtslage zu beseitigen. Bis 
dahin und rückwirkend ab dem 1.1.2007 sind Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte ab dem 1. 
Entfernungskilometer mit 0,30 EUR/km als Werbungskosten absetzbar. 

Konsequenz 
Eine rückwirkende Neuregelung ist nicht geplant. Ebenso wenig sollen Maßnahmen ergriffen werden, 
um die Mehrbelastungen an anderer Stelle einzusparen. Über eine künftige Neuregelung der Pendler-
pauschale ab 2010 wird die Bundesregierung zur gegebenen Zeit entscheiden. Damit bleibt es dabei, 
dass es die Entfernungspauschale für die Jahre 2007 bis 2009 ab dem ersten Kilometer gibt; Berufstätige 
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müssen keine anderweitigen Einschränkungen befürchten, etwa durch ein vermindertes Kilometergeld 
oder eine gekürzte Arbeitnehmer-Pauschale. Das Bundesfinanzministerium hat am 12.12.2008 mitge-
teilt, dass betroffene Pendler ihr Geld für 2007 und 2008 automatisch erstattet bekommen. Wer in sei-
ner Steuererklärung 2007 und 2008 keine Angaben zur Entfernung zwischen Wohnung und Arbeits-
stätte und der Zahl der Arbeitstage gemacht hat, kann dies nach Angaben des BMF nunmehr seinem Fi-
nanzamt mitteilen, das dann auch von Amts wegen die Änderung der Steuerfestsetzung für 2007 und 
2008 veranlasst. 
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Unternehmer und Freiberufler 

 Unternehmer und Freiberufler   
1. Steuerbegünstigte Betriebsveräußerung auch bei anschließender Beratertätigkeit 

Kernproblem 
Wer sein Einzelunternehmen oder seine freiberufliche Praxis verkauft, kann für den entstehenden Ver-
äußerungsgewinn unter bestimmten Voraussetzungen steuerliche Vergünstigungen (Freibetrag, Tarifer-
mäßigungen, Gewerbesteuerfreiheit) in Anspruch nehmen. Die entsprechenden Vorschriften setzen je-
doch eine vollständige und endgültige Veräußerung des Betriebs voraus. 

Sachverhalt 
Ein Einzelunternehmer verkaufte im Jahr 2001 seinen Gewerbebetrieb (Vertrieb von Klimasystemen). 
Zeitgleich mit dem Kaufvertrag schlossen Veräußerer und Erwerber einen Beratervertrag ab, wonach 
der Veräußerer den Erwerber in grundsätzlichen Fragen der Unternehmensführung und der Akquisition 
beraten und hierfür ein Beraterhonorar erhalten sollte. Das Finanzamt lehnte die Berücksichtigung des 
Veräußerungsfreibetrages und die Tarifbegünstigung mit der Begründung ab, dass der Kläger seine Tä-
tigkeit nahezu unverändert fortgeführt und daher seinen Betrieb wirtschaftlich nicht veräußert habe. 

Entscheidung 
Der Bundesfinanzhof hat dem Kläger Recht gegeben und ihm die steuerlichen Vergünstigungen für die 
Veräußerung gewährt. Nach Auffassung des BFH liegt eine begünstigte Betriebsveräußerung auch dann 
vor, wenn der Veräußerer anschließend noch für den Erwerber tätig wird. Das gilt nicht nur für den 
Fall, dass der Veräußerer als Angestellter des Erwerbers tätig wird, sondern auch im Fall einer selbststän-
digen Beratertätigkeit. Entscheidend sei, dass sich die Art der Tätigkeit grundlegend ändere und nur 
noch in der Verwertung der eigenen Arbeitskraft ohne Kapitaleinsatz und für den Unternehmenserwer-
ber als einzigem Kunden bestehe. 

Konsequenz 
Das Urteil gibt die notwendige Rechtssicherheit für die Fälle, in denen ein Unternehmenserwerber die 
Erfahrungen und Kontakte seines "Vorgängers" zumindest für eine Übergangszeit weiterhin nutzen 
möchte. Der Abschluss eines Beratervertrages ist in der Praxis eine häufig anzutreffende Gestaltung und 
führt - so der BFH - selbst dann nicht zum Verlust der steuerlichen Vergünstigungen, wenn ein erfolgs-
abhängiges Honorar vereinbart wird, solange der Erwerber noch einen Großteil der Gewinnchancen 
behält. 

 

2. Vorsteuerabzug: Wer zu spät anmeldet, den bestraft der Fiskus 

Einführung 
Grundstücke können dem Unternehmensvermögen zugeordnet werden, wenn sie zu mindestens 10 % 
unternehmerisch genutzt werden. Hierdurch kann i. d. R. zunächst die gesamte Vorsteuer aus den Her-
stellungskosten abgezogen werden. Um den "zu hohen" Vorsteuerabzug wieder zu neutralisieren, wird 
die private Nutzung als unentgeltliche Wertabgabe (Eigenverbrauch) der Umsatzsteuer unterworfen. 
Durch diese Gestaltung (Seeling- Modell) können die Unternehmer einen erheblichen Zinsvorteil er-
reichen. Viele scheitern allerdings schon beim Versuch, das Grundstück dem Unternehmensvermögen 
zuzuordnen. 

Fall 
Der Kläger reichte im Jahr 2005 seine Umsatzsteuererklärung des Jahres 2004 ein. Er beantragte die Be-
rücksichtigung von Vorsteuern (ca. 23.000 EUR) aus der Errichtung seines Einfamilienhauses. Er gab 
an, mit dem Bau im August 2004 begonnen zu haben und nach Fertigstellung im November 2005 ei-
nen Kellerraum als Buchführungshelfer unternehmerisch nutzen zu wollen. Das Finanzamt versagte den 
Vorsteuerabzug, da sich aus den Bauunterlagen die unternehmerische Nutzung nicht ableiten ließ und 
der Kläger es auch versäumte, die Zuordnung zeitnah im Rahmen seiner Umsatzsteuervoranmeldungen 
zu beantragen. 

Urteil 
Obwohl der Kellerraum unzweifelhaft unternehmerisch genutzt wurde und das Finanzgericht Rhein-
land-Pfalz die Absicht des Unternehmers, den Kellerraum unternehmerisch zu nutzen, gar nicht be-
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zweifelte, ließ es den Vorsteuerabzug nicht zu. Grund hierfür war die fehlende Offenlegung dieser Zu-
ordnungsentscheidung. Aus den Bauunterlagen ergab sich diese nicht, da der Kläger aus baurechtlichen 
Gründen auf einen Ausweis der gewerblichen Nutzung des Kellerraumes im Bauantrag verzichtete. Die 
abgegebenen Umsatzsteuervoranmeldungen wertete das Gericht sogar als Indiz für eine Zuordnung zum 
Privatbereich, da lediglich 86,44 EUR als Vorsteuer geltend gemacht wurden. Erst mit der Einreichung 
der Umsatzsteuerjahreserklärung erfolgte demnach eine 100 %ige Zuordnung zum Unternehmensver-
mögen. Für einen Vorsteuerabzug aus den bis dahin ergangenen Baurechnungen war dies zu spät. 

Konsequenz 
Unternehmer müssen darauf achten, dass sich die beabsichtigte Nutzung zweifelsfrei aus den Bauunter-
lagen ergibt. Um der Finanzverwaltung nicht die Möglichkeit zu geben, diese Unterlagen anzuzweifeln, 
sind daneben die Vorsteuern direkt geltend zu machen und die Zuordnungsentscheidung gegenüber 
dem Finanzamt mit Einreichung der entsprechenden Umsatzsteuervoranmeldungen offen zu legen. 

 

3. Vorsteuerabzug bei Wechsel der Verwendungsabsicht 

Einführung 
Vorsteuern können nur geltend gemacht werden, sofern die bezogenen Leistungen zu Zwecken ver-
wendet werden, die den Vorsteuerabzug zulassen. Steht im Zeitpunkt des Leistungsbezugs die endgülti-
ge Verwendung noch nicht fest, erfolgt eine Orientierung an der beabsichtigten Verwendung. Weicht 
die spätere Verwendung von der beabsichtigten Verwendung ab, muss der Finanzverwaltung die ur-
sprünglich beabsichtigte Nutzung nachgewiesen werden. 

Fall (vereinfacht) 
Die Klägerin erwarb ein Grundstück mit einer Halle. Nach Abriss der Halle wurde die Grundstücksflä-
che in 5 Grundstücke unterteilt und diese steuerfrei bis zum 5.1.2001 veräußert. Für Abriss- und Archi-
tektenkosten beantragte die Klägerin den Vorsteuerabzug. Die Rechnungen datierten vom 31.1. - 
23.4.2001. Sie gab vor, ursprünglich beabsichtigt zu haben, die Grundstücke steuerpflichtig zu veräu-
ßern. Das Finanzamt sah den Nachweis für diese Absicht für einen Teil der Grundstücke nicht als er-
bracht an und versagte den Vorsteuerabzug aufgrund der steuerfreien Veräußerung. 

Urteil 
Das Finanzgericht München geht noch weiter als das Finanzamt. Es hält eine Überprüfung der Absicht 
der Klägerin für vollkommen überflüssig. Begründet wird dies mit dem Eingangsdatum der Rechnun-
gen. Da diese erst nach der letzten Veräußerung eingegangen sind, steht der Klägerin ein möglicher 
Vorsteuerabzug erst nach tatsächlicher Verwendung der Grundstücke zu. Nach Ansicht des Finanzge-
richts kommt es dann nicht mehr auf die Verwendungsabsicht bei Auftragserteilung an. Der Vorsteuer-
abzug aus sämtlichen zu spät eingegangenen Rechnungen ist daher ausgeschlossen. 

Konsequenz 
Der Fall ist typisch für Bauträgerprojekte. Zunächst wird beabsichtigt, die hergestellten Immobilien 
steuerpflichtig an Unternehmen zu vermieten oder zu verkaufen. Klappt dies nicht, erfolgt der/die steu-
erfreie Verkauf/Vermietung an Privatleute. Um den Vorsteuerabzug zu sichern, ist die beabsichtigte 
Verwendung rechtzeitig und eindeutig zu dokumentieren. Daneben muss dafür gesorgt werden, dass die 
Eingangsrechnungen im obigen Sinne nicht zu spät eingehen. Dabei ist zu beachten, dass durch diese 
Vorkehrungen lediglich ein Zinseffekt erreicht wird, denn der so gerettete Vorsteuerabzug wird spätes-
tens mit Beginn der steuerschädlichen Verwendung über § 15a UStG, maximal über 10 Jahre, wieder 
korrigiert. 

 

4. Erbbaurecht und Grunderwerbsteuer 

Einführung 
Der Grunderwerbsteuer unterliegen nicht nur Grundstücke, sondern u. a. auch Erbbaurechte. 

Neue Verwaltungsanweisung 
Die OFD Hannover hat in einer Verfügung die Sichtweise der Finanzverwaltung zur Behandlung von 
Erbbaurechtsvorgängen in der Grunderwerbsteuer dargestellt. Ausführlich werden die Rechtsvorgänge 
dargestellt, die der Grunderwerbsteuer unterliegen, ebenso die Ermittlung der Bemessungsgrundlage. 
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Konsequenz 
Die Verfügung bietet einen guten Einstieg in die Thematik, zeigt aber auch deren Komplexität. Daher 
sollte zur Beurteilung grunderwerbsteuerlich relevanter Sachverhalte im Zweifel immer steuerlicher Rat 
eingeholt werden. 

 

5.   Neues zur Kfz-Nutzung 

Einführung 
Die 50 %ige Vorsteuerkürzung für privat mitbenutzte Firmen-Kfz wurde gerade aus dem JStG 2009 ge-
strichen. Der private Nutzungsanteil ist damit auch weiterhin für die Umsatzsteuer nach der 1 %- oder 
Fahrtenbuchmethode zu ermitteln. Doch auch hier sind noch etliche Fragen ungeklärt. 

Rechtslage 
Umsatzsteuerlich bemisst sich die private Nutzung eines dem Unternehmensvermögen zugeordneten 
Gegenstandes an den hierdurch entstandenen Kosten. Kosten, die nicht zum Vorsteuerabzug berechtig-
ten, werden dabei nicht berücksichtigt. Dies sind bei Kfz grundsätzlich die Kosten für Versicherungen 
und die Kfz-Steuer. Hiervon können aber auch z. B. die Anschaffungskosten betroffen sein. Um diesem 
Umstand bei der Ermittlung des privaten Nutzungsanteils mit Hilfe der 1 %-Methode gerecht zu wer-
den, berücksichtigt die Finanzverwaltung umsatzsteuerlich pauschal 80 % der für ertragsteuerliche Zwe-
cke ermittelten Bemessungsgrundlage. Dies entspricht einem 20 %igen Anteil von Kosten, die nicht 
zum Vorsteuerabzug berechtigen. Der Nachweis eines höheren Anteils wird von der Finanzverwaltung 
nicht akzeptiert. Das Motto lautet hier, wer ja sagt zur 1 %-Methode, muss auch die pauschale Kürzung 
hinnehmen. 

Neues Urteil 
Das Finanzgericht Köln folgt der vermeintlichen Logik der Finanzverwaltung nicht. Es gestattete einem 
Unternehmer den mit Hilfe der 1 %-Methode ermittelten Wert für Zwecke der Umsatzsteuer um ca. 
35 % zu kürzen. Dies entsprach dem tatsächlichen Anteil der nicht zum Vorsteuerabzug berechtigenden 
Kosten. Nach Ansicht des Finanzgerichts ist es zulässig, dass der Unternehmer die Aufteilung zwischen 
unternehmerischen Fahrten und Privatfahrten mit Hilfe der 1 %-Methode schätzt. Dies bedeutet jedoch 
nicht, dass der Anteil der Kosten, die nicht zum Vorsteuerabzug berechtigen, ebenfalls geschätzt werden 
muss. Im Gegenteil, eine genaue Berechnung lässt keinen Raum für eine Schätzung. 

Konsequenz 
Dem Urteil ist uneingeschränkt zuzustimmen. Dies sieht die Finanzverwaltung natürlich anders und hat 
Revision hiergegen eingelegt. Betroffene Unternehmer müssen prüfen, ob sich der Nachweis der nicht 
zum Vorsteuerabzug berechtigenden Kosten lohnt. Im dargestellten Fall reduzierte sich die Umsatzsteu-
er für das Jahr 2003 um über 800 EUR. Betroffene Veranlagungen sollten unter Verweis auf das anhän-
gige Verfahren offen gehalten werden. Der Finanzverwaltung gegenüber ist eine abweichende Berech-
nungsmethodik offen zu legen, um nicht in den Dunstkreis der Steuerverkürzung bzw. -hinterziehung 
zu geraten. 

 

6.   Lohn- und sozialversicherungsrechtliche Änderungen ab dem 1.1.2009 

Änderungen in der Sozialversicherung ab dem 1.1.2009 
Bekämpfung der Schwarzarbeit: Ab dem 1.1.2009 wird die Sofortmeldung zum Zeitpunkt der Beschäf-
tigungsaufnahme in Wirtschaftsbranchen, in denen ein erhöhtes Risiko für Schwarzarbeit und illegale 
Beschäftigung besteht, wieder eingeführt. Arbeitgeberpflichten (§ 2a Abs. 2 SchwarzArbG): Die So-
fortmeldung muss spätestens am Tag der Beschäftigungsaufnahme erstellt werden, empfohlen wird aber 
ein Tag vor Beschäftigungsaufnahme. Der Arbeitgeber ist zur einmaligen schriftlichen und nachweisli-
chen Belehrung seiner Arbeitnehmer, über die Mitführungs- und Vorlagepflicht von Personaldokumen-
ten, verpflichtet. Bußgeldvorschriften: Im Falle einer Kontrolle ist nach § 8 Abs. 3 SchwarzArbG bei ei-
ner Verletzung der Mitwirkungspflichten - dazu zählt auch die Absetzung der Sofortmeldung- ein Buß-
geld von bis zu 30.000 EUR fällig. Arbeitnehmerpflichten (§ 2a Abs. 1 SchwarzArbG): Verpflichtung 
zur Mitführung von Personalausweis, Pass, Passersatz oder Ausweisersatz 
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Entgeltgrenzen im Jahr 2009 
Beitragsbemessungsgrenze: RV/AV 64.800 EUR West/54.600 EUR Ost jährlich; RV/AV 5.400 EUR 
West/4.550 EUR Ost monatlich. KV/PV 44.100 EUR jährlich; KV/PV 3.675 EUR monatlich. Jah-
resarbeitsentgeltgrenze Allgemein 48.600 EUR jährlich; Allgemein 4.050 EUR monatlich; Besondere 
44.100 EUR jährlich; Besondere 3.675 EUR monatlich. 

Gesundheitsfonds ab 1.1.2009 
Ab 2009 wird ein einheitlicher Beitragssatz für gesetzlich und freiwillig Krankenversicherte i. H. von 
15,5 % eingeführt. An der Beitragsabführung wird sich für die Arbeitgeber nichts ändern. Die Beiträge 
sind weiterhin an die Krankenkasse zu entrichten, bei der der Arbeitnehmer versichert ist. Die Kran-
kenkassen werden die eingenommenen Beiträge an den beim Bundesversicherungsamt angesiedelten 
Gesundheitsfonds zahlen. Auch die Pauschalbeiträge für geringfügig entlohnte Beschäftigte sind an den 
Gesundheitsfonds weiterzuleiten. 

Änderungen in der Lohnsteuer ab 1.1.2009 
Steuerbefreiung von betrieblicher Gesundheitsförderung: Zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeits-
lohn erbrachte Leistungen des Arbeitgebers zur Verbesserung des allgemeinen Gesundheitszustandes sol-
len rückwirkend ab 2008 pro Arbeitnehmer jährlich mit bis zu 500 EUR steuer- und sozialversiche-
rungsfrei gewährt werden können. Zur sachlichen Eingrenzung der Steuerbefreiung müssen die Leis-
tungen des Arbeitgebers hinsichtlich Qualität, Zweckbindung und Zielgerichtetheit den Anforderungen 
der §§ 20 und 20a SGB V genügen. 

Wegfall des Grundfreibetrages für beschränkt steuerpflichtige Arbeitnehmer 
Der Grundfreibetrag von zurzeit 7.664 EUR fällt für beschränkt steuerpflichtige Arbeitnehmer weg. 
Der Lohnsteuerabzug bei Steuerklasse I erhöht sich entsprechend. Die vorgeschriebene Änderung gilt 
nicht für beschränkt steuerpflichtige Arbeitnehmer, die auf Antrag nach § 1 Abs. 3 EStG als unbe-
schränkt steuerpflichtig behandelt werden. 

Steuerfreistellung der Mitarbeiterkapitalbeteiligung 
Die Überlassung von Vermögensbeteiligungen durch den Arbeitgeber an den Arbeitnehmer soll ab 
2009 ausgebaut werden. Zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn kann der Arbeitgeber Kapi-
talbeteiligungen an seine Mitarbeiter bis zu einem Höchstbetrag von 360 EUR steuer- und sozialversi-
cherungsfrei ausgeben. 

 

7.    Gutgläubigkeit im Umsatzsteuerkarussell 

Einführung 
Das derzeit gültige Umsatzsteuersystem ist besonders anfällig für Betrug. Insbesondere durch Umsatz-
steuerkarusselle werden enorme Summen hinterzogen. Die Hinterziehung erfolgt hierbei über in die 
Lieferkette eingeschaltete Unternehmen (missing trader), die Umsatzsteuer in Rechnung stellen, diese 
aber nicht abführen. Zum Teil handelt es sich auch um reine Scheinfirmen und -geschäfte. Gefährlich 
sind die Umsatzsteuerkarusselle aber nicht nur für das Steueraufkommen, sondern auch für Unterneh-
men, die unwissentlich Teil der Lieferkette werden. Ihnen droht die Versagung des Vorsteuerabzuges 
aus diesen Geschäften und so häufig auch die Insolvenz. Doch nicht immer erwischt es die Falschen. 

Fall 
Der Kläger war Abnehmer von Computerteilen, die im Rahmen eines Umsatzsteuerkarussells gehandelt 
wurden. Die Initiatoren des Betrugs waren mittlerweile zu Freiheitsstrafen verurteilt worden, soweit sie 
sich der Verhaftung durch Flucht ins Ausland nicht entzogen hatten. Gegen den Kläger war der Zivil-
prozess gegen Leistung einer Geldstrafe eingestellt worden. Gegen die Kürzung des Vorsteuerabzuges, 
die Festsetzung von Zinsen und Verspätungszuschlägen von insgesamt ca. 1,3 Mio. DM wehrte er sich 
mit dem Argument, er habe keine Ahnung von den Hinterziehungen gehabt. 

Neues Urteil 
Das Finanzgericht Sachsen-Anhalt glaubte dem Kläger nicht, da alle Indizien gegen ihn sprachen. So 
hatte er u. a. Lieferungen von einem Scheinunternehmen erhalten, dessen Geschäftsführer bestätigte, 
dass das Unternehmen weder einen eigenen Sitz noch Lager oder Personal hatte. Daneben hatte der 
Kläger einen erheblichen Teil dieser Geschäfte in bar abgewickelt (12 Mio. DM), was die übrigen Be-
teiligten als vorteilhaft ansahen. Zusätzlich konnte dem Kläger nachgewiesen werden, dass er die Haupt-
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initiatoren des Umsatzsteuerkarussells in Brasilien besucht hatte, nachdem diese sich dorthin abgesetzt 
hatten. Ebenso wurde die Einstellung des Strafverfahrens gegen eine Geldauflage als Schuldeingeständnis 
gewertet. 

Konsequenz 
Auch wenn diesem Kläger wirklich nicht mehr zu helfen war, so zeigt der Fall, mit welch hoher krimi-
neller Energie die Täter vorgehen. I. d. R. sind die Fälle jedoch nicht so eindeutig. Hier reicht es für 
eine Versagung des Vorsteuerabzugs u. U. schon aus, wenn die Unternehmen unwissentlich Lieferun-
gen von einem Scheinunternehmen bezogen haben. Im Zweifel ist daher jedenfalls zu prüfen, ob es sich 
bei Geschäftspartnern nicht um Briefkastenfirmen handelt. Diese Prüfung ist zu dokumentieren. 

 

8.    Pendlerpauschale und Lohnsteuer-Pauschalierung 

Einführung 
Der Arbeitgeber darf seine Zuschüsse für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte mit 15 % nur in 
der Höhe des Betrages pauschal versteuern, den der Arbeitnehmer auch gemäß dem geändertem § 9 
Abs. 2 EStG wie Werbungskosten geltend machen könnte. Dies gilt sowohl für die Benutzung öffentli-
cher Verkehrsmittel als auch für die Benutzung eines privaten PKW. 

Gesetzliche Neuregelung ab 1.1.2007 
Bedingt durch den gleichzeitigen Wegfall der Entfernungspauschale von 0,30 EUR für die ersten 20 
Kilometer stieg die Bedeutung dieser gesetzlichen Regelung ab Januar 2007 erheblich. Auf dieser ge-
setzlichen Grundlage war seit Januar 2007 eine Pauschalversteuerung für die Arbeitgeber-Zuschüsse für 
Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte erst ab dem 21. Entfernungskilometer zulässig. 

Entscheidung 
Das Bundesverfassungsgericht hat mit Urteil vom 9.12.2008 entschieden, dass die obige Regelung ver-
fassungswidrig und damit nichtig ist. Betroffen ist von diesem Urteil auch die Lohnabrechnung hinsicht-
lich der möglichen Pauschalierung von Arbeitgeberleistungen für öffentliche Verkehrsmittel, Jobticket 
sowie geldwerte Vorteile bei der Dienstwagenregelung. Bei der Pauschalbesteuerung entfällt daher die 
gesetzliche Einschränkung, wonach die Pauschalbesteuerung für Arbeitgeberleistungen (Fahrtkostenzu-
schüsse) im Zusammenhang mit den Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte für die ersten 20 km 
nicht mehr zulässig war. 

Konsequenz 
Für 2009 kann der Arbeitgeber wieder eine Pauschalierung ab dem ersten Kilometer vornehmen. So-
lange die Lohnsteuerbescheinigung noch nicht an das Finanzamt übermittelt wurde, ist eine Änderung 
des Lohnsteuerabzugs für das Jahr 2008 noch im Januar 2009 möglich. Für Januar bis Dezember 2008 
kann der Arbeitgeber in diesen Fällen also in den kommenden Wochen eine Korrektur für den Lohn-
zahlungszeitraum 2008 vornehmen. Der pauschalierungsfähige Anteil der Arbeitgeberleistungen ist dann 
entsprechend höher und der individuell versteuerte Anteil entsprechend niedriger bzw. fällt gar nicht an. 
Bei dieser Nachberechnung wird sowohl die Steuerberechnung als auch die Berechnung von Sozialver-
sicherungsbeiträgen (Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-Anteil) bei vorher steuerpflichtigen Leistungen 
korrigiert. Die ermittelten Differenzen werden in der Lohnsteuer-Anmeldung sowie in den Beitrags-
nachweisen des Dezember 2008 verrechnet, wenn die Nachberechnung aus dem Dezember erfolgt. 
Dem Vernehmen nach sollen entsprechende Versionen der gängigen Lohnprogramme alsbald zur Ver-
fügung gestellt werden. Nach den derzeit vorliegenden Informationen kann für das Jahr 2007 in den 
Lohnabrechnungen keine Korrektur erfolgen, da eine nachträgliche Pauschalierung von Arbeitgeberleis-
tungen für abgeschlossene Kalenderjahre nicht möglich ist. Die Sozialversicherungsträger haben jedoch 
bereits öffentlich erklärt, dass die zu viel bezahlten Beiträge durch die Entgeltabrechner bis zum 
31.12.2009 verrechnet werden müssen. 

 

9.  Einheitliche Feststellung von Einkünften einer Grundstücksgemeinschaft: Grundlage für einen Folgebe-
scheid 

Kernproblem 
Nach der Abgabenordnung werden einkommensteuerpflichtige Einkünfte einheitlich und gesondert 
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festgestellt, wenn an den Einkünften mehrere Personen beteiligt und die Einkünfte diesen Personen 
steuerlich zuzurechnen sind. Vermieten mehrere Personen (z. B. in der Form einer GbR) gemeinschaft-
lich eine Immobilie und erzielen dadurch Einkünfte, ist eine solche Feststellung aus formalen Gründen 
erforderlich. Ausnahmen sind bei Fällen von geringer Bedeutung denkbar (z. B. zusammenveranlagte 
Eheleute). Die erforderliche Feststellung kann auch nicht durch Angaben im Rahmen einer Einkom-
mensteuererklärung geheilt werden. Muss ein Feststellungsbescheid erlassen werden, so bietet er auch 
eine Änderungsmöglichkeit im Hinblick auf ansonsten bestandskräftig gewordene Folgebescheide (z. B. 
den Einkommensteuerbescheid). 

Sachverhalt 
Eine aus Eheleuten bestehende GbR hatte nach Fertigstellung eines Gebäudes das Dachgeschoss an eine 
Rechtsanwaltssozietät vermietet, an der auch der Ehemann beteiligt war. Die Einkünfte der Kanzlei wa-
ren einheitlich und gesondert festzustellen. Im Einkommensteuerbescheid der Eheleute war der Vermie-
tungsanteil der Ehefrau berücksichtigt, der des Ehemannes dagegen nicht. Das Finanzamt lehnte den Er-
lass eines Feststellungsbescheides für die Ehegatten-GbR (vermutlich eines Verlusts) mit der Begrün-
dung ab, dass der auf den Ehemann entfallende Anteil bei der Rechtsanwaltssozietät im Sonderbetriebs-
vermögen zu erfassen sei. Dadurch verblieben bei der Grundstücksgemeinschaft lediglich die der Ehe-
frau zuzurechnenden Einkünfte, so dass es nicht zu einer Feststellung käme. 

Entscheidung des BFH 
Der BFH sah das anders: Zwar wandeln sich die einem betrieblich beteiligten Gesellschafter zuzurech-
nenden Beteiligungseinkünfte in "betriebliche Einkünfte" um. Diese Umqualifizierung vollziehe sich je-
doch außerhalb der Gemeinschaft auf der Ebene des Gesellschafters. So müssen die gemeinschaftlich 
verwirklichten Besteuerungsmerkmale auf der Ebene der GbR festgestellt werden, während die Um-
qualifizierung der Vermietungseinkünfte in Gewinnanteile bei der Anwaltsgemeinschaft im Rahmen der 
einheitlichen und gesonderten Feststellung der Einkünfte aus selbstständiger Arbeit vorzunehmen ist. 
Daran ändere auch die sog. Bruchteilsbetrachtung nichts, nach der ein Mietvertrag zwischen einer GbR 
und einem Gesellschafter steuerrechtlich nicht anzuerkennen ist, wenn und soweit diesem das Grund-
stück anteilig steuerlich zuzurechnen ist. Denn im Streitfall sei nicht der Ehemann Mieter, sondern die 
Anwaltsgemeinschaft. Hier gelte die vorrangige Zurechnung nach den Grundsätzen des Sonderbetriebs-
vermögens. Auch einen Fall von geringer Bedeutung sah der Senat wegen der unterschiedlichen forma-
len Rechtsfolgen als nicht gegeben an. 

Konsequenz 
Der erstmalig im Feststellungsbescheid der GbR zu berücksichtigende Verlustanteil des Ehemannes 
führt zu einer Änderung des Feststellungsbescheides (= Folgebescheid) der Anwaltssozietät. Dieser wie-
derum wird zum Grundlagenbescheid für die Einkommensteuer der Eheleute. Ob die beiden letztge-
nannten Bescheide bestandskräftig waren, spielt insoweit keine Rolle. Entscheidend ist, dass die Feststel-
lung der GbR noch nicht verjährt ist (bis zu 7 Jahre, soweit keine Erklärung abgegeben ist). 
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GmbH-Gesellschafter/-Geschäftsführer 

 GmbH-Gesellschafter/-Geschäftsführer   
1. Jahressteuergesetz 2009 

Hintergrund und Ziel des Gesetzes 
Mit dem alljährlichen Jahressteuergesetz sollen eine Vielzahl von Einzelregelungen geändert werden. 
Betroffen sind u. a. Änderungen als Umsetzung notwendiger und politisch bedeutsamer steuerrechtli-
cher Maßnahmen, Anpassungen des Steuerrechts an Recht und Rechtsprechung der Europäischen Uni-
on, Maßnahmen zur Verhinderung von Steuerausfällen bzw. zur Sicherung des Aufkommens sowie 
Maßnahmen zur Vereinfachung des Steuerrechts. Einige der wichtigsten Änderungen sind im Folgen-
den aufgeführt: 

1. Änderungen im EStG 
- Einnahmen, die eine Gastfamilie für die Aufnahme eines behinderten Menschen erhält, werden von 
der Einkommensteuer befreit (§ 3 Nr. 10 EStG-E).  
- Anteile zur Krankversicherung, die von der gesetzlichen Rentenversicherung getragen werden, sind 
steuerfrei. Insoweit greift - klarstellend - bei allen Rentnern beim Sonderausgabenabzug der Höchstbe-
trag mit 1.500 EUR (§ 3 Nr. 14 EStG-E; ab VZ 2008).  
- Ausweitung des sog. Übungsleiterpauschbetrags und der für die gemeinnützige nebenberufliche Tätig-
keit bei einer entsprechenden Organisation innerhalb der EU bzw. des EWR-Raumes gezahlten Beträ-
ge (§ 3 Nr. 26 und Nr. 26a EStG-E).  
- Einführung eines neuen Freibetrags für Leistungen des Arbeitgebers ab dem Kalenderjahr 2008 zur 
Verbesserung des allgemeinen Gesundheitszustandes und der betrieblichen Gesundheitsförderung i. H. 
von 500 EUR (§ 3 Nr. 34 EStG-E).  
- Zulässigkeit des Sonderausgabenabzugs für Schulgelder an Privatschulen im EU/EWR-Ausland rück-
wirkend zum 1.1.2008. Der zunächst vorgesehene Höchstbetrag mit 3.000 EUR wurde auf 30 % des 
Entgelts, höchstens 5.000 EUR erhöht. Damit sind Schuldgelder - ohne Entgelt für Beherbergung, 
Betreuung und Verpflegung - bis zu 16.666 EUR steuerlich relevant (§ 10 Abs. 1 Nr. 9 EStG-E). 
 - Abziehbarkeit von Mitgliedsbeiträgen an Kulturfördervereine (§ 10b Abs. 1 Satz 2 EStG-E; rückwir-
kend ab 1.1.2007).  
- Vorrang der Inanspruchnahme der steuerbegünstigten Körperschaft im Rahmen der Veranlasserhaf-
tung vor der Haftung der handelnden natürlichen Personen (§ 10b Abs. 4 Satz 4 EStG-E).  
- Einfügung eines § 15a Abs. 1a EStG-E, wonach nachträgliche Einlagen nur insoweit zu einem Ver-
lustausgleichsvolumen führen, als es sich um Verluste des Wirtschaftsjahres der Einlage handelt.  
- Neugestaltung der Quellensteuerabzugsverpflichtung bei Kapitalmaßnahmen (§ 20 Abs. 4a EStG-E).  
- Steuerpflicht der Erstattung von Abschluss- und Vertriebskosten bei Riester-Fondssparplänen (§ 22 
Nr. 5 Satz 6 EStG-E).  
- Einführung eines bereits im Entwurf des Jahressteuergesetzes 2008 vorgesehenen optionalen Anteils-
verfahrens für Ehegatten als Ersatz für die Steuerklassenkombination III/V (§ 39f EStG-E). Danach 
werden beim jeweiligen Ehegatten mindestens die ihm persönlich zustehenden steuerentlastend wirken-
den Vorschriften (bspw. Grundfreibetrag, Vorsorgepauschale) beim Lohnsteuerabzug berücksichtigt. 

2. Änderungen im KStG 
- Änderungen für Betriebe gewerblicher Art und Eigengesellschaften juristischer Personen des öffentli-
chen Rechts (sog. kommunaler Querverbund). Nach § 4 Abs. 6 KStG-E sollen gleichartige Betriebe 
gewerblicher Art oder Versorgungs- und Verkehrsbetriebe mit steuerlicher Wirkung zusammengefasst 
werden können. Eine Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art mit Hoheitsbetrieben ist wei-
terhin nicht zulässig. Darüber hinaus stellt § 8 Abs. 1 Satz 2 KStG-E klar, dass für Betriebe gewerblicher 
Art ein Einkommen zu ermitteln ist, unabhängig davon, ob sie mit der Absicht Gewinn zu erzielen, be-
trieben werden oder ob diese sich am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr beteiligen. Bei Dauerver-
lustgeschäften sollen die Regelungen zur verdeckten Gewinnausschüttung nicht zur Anwendung kom-
men, wenn dieses durch einen Betrieb gewerblicher Art (§ 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 KStG-E) oder durch 
eine Kapitalgesellschaft ausgeübt wird, deren Mehrheit der Stimmrechte (un)mittelbar auf juristische 
Personen des öffentlichen Rechts entfallen. Darüber hinaus müssen nachweislich ausschließlich diese 
Gesellschafter zum Ausgleich der Dauerverluste aus obigen Geschäften verpflichtet sein (§ 8 Abs. 1 Satz 
1 Nr. 2 KStG-E). 
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 - Folgeänderungen beim Mantelkauf (§ 8c Abs. 2 KStG-E) und bei der Organschaft (§ 15 Satz 1 Nr. 4 
KStG-E).  
- Anwendung der Steuerbefreiung auch bei ausländischen steuerbegünstigten Körperschaften, wenn sie 
die inländischen Voraussetzungen erfüllen (§ 5 Abs. 2 Nr. 2 KStG-E).  
- Vorrang der Veranlasserhaftung für die steuerbegünstigte Körperschaft vor der Haftung der handeln-
den natürlichen Personen (§ 9 Abs. 3 Satz 3 KStG-E). Der Plan, die bisherige Steuerfreiheit für Divi-
denden und Veräußerungsgewinne für Streubesitzanteile (Beteiligung bis zu 10 %) im Betriebsvermögen 
einer Körperschaft ab 2009 zu versagen, wurde aufgegeben. 

3. Änderungen im GewStG 
- Einschränkung der erweiterten Gewerbesteuerbefreiung bei grundbesitzverwaltenden Personengesell-
schaften im Hinblick auf Sondervergütungen an Mitunternehmer (§ 9 Nr. 1a GewStG-E).  
- Vorrang der Veranlasserhaftung der steuerbegünstigten Körperschaft vor der Haftung der handelnden 
natürlichen Personen (§ 9 Nr. 5 Satz 8 GewStG-E).  
- Zur Sicherung eines Gewerbeverlustes konnte vor dem Erwerb einer GmbH-Beteiligung der verlust-
verursachende Betrieb auf eine Tochter-Personengesellschaft ausgegliedert werden. Nunmehr wird ein 
gesetzlich angeordneter Wechsel in der Unternehmeridentität ins Gesetz aufgenommen; der Gewerbe-
verlust fällt dann bei der Personengesellschaft weg (§ 10a Satz 9 GewStG-E; ab 28.11.2008). 

4. Änderungen im UStG 
Modifikation der Befreiungen für Heilberufe (§ 4 Nr. 14 UStG-E). Dabei gilt die Befreiung nur für 
Heilbehandlungen im Bereich der Humanmedizin; tierärztliche Leistungen fallen nicht unter § 4 Nr. 14 
UStG-E. Weiterentwicklung und Zusammenfassung der bisher in § 4 Nr. 16 a) bis c) UStG enthaltenen 
Tatbestände in § 14 Nr. 14 b) Satz 1 UStG-E. 

5. Änderungen in der AO 
- Ausschluss extremistischer Vereine von der Gemeinnützigkeit (§ 51 Satz 4 AO-E). So kann eine Kör-
perschaft nur dann als steuerbegünstigt anerkannt werden, wenn sie nach ihrer Satzung und bei ihrer 
tatsächlichen Geschäftsführung keine Bestrebungen nach § 4 Bundesverfassungsgesetz fördert und dem 
Gedanken der Völkerverständigung zuwiderhandelt.  
- Einschränkung des Begriffs der Allgemeinheit für die Verfolgung gemeinnütziger, mildtätiger und 
kirchlicher Zwecke - entsprechend der bisherigen Verwaltungsauffassung - auf das Inland (§ 51 Abs. 2 
AO-E).  
- Für Vereine gibt es ab 2009 eine im Gesetz geregelte Mustersatzung (Anlage 1 zu § 60 AO).  
- Erlaubnis der Verlagerung der Buchführung in das EU- bzw. EWR-Ausland (§ 146 Abs. 2a und b) 
AO-E). Erfasst wird die elektronische, nicht jedoch die sog. Papierbuchführung. Die Verlagerung ist 
zudem an die Bewilligung durch die zuständige Finanzbehörde nach schriftlichem Antrag geknüpft.  
- Anhebung der Strafverfolgungsverjährung für Steuerhinterziehung nach § 370 AO von 5 auf 10 Jahre 
(§ 376 AO-E). Die verlängerte Verfolgungsverjährung gilt nur bei besonders schwerer Steuerhinterzie-
hung; bei einfachen Steuerstraftaten bleibt es bei 5 Jahren. 

Gesetzgebungsstand 
Der Bundestag hat am 28.11.2008 den Änderungsvorhaben zugestimmt; die Zustimmung des Bundesra-
tes soll am 19.12.2008 erfolgen. Eine Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt ist dann noch in 2008 
möglich, so dass die Änderungen zum 1.1.2009 in Kraft treten können. Letztendlich reiht sich das Jah-
ressteuergesetz damit in die traditionelle Form der Steuergesetzänderung erst wenige Tage vor Ablauf 
der Jahresfrist ein. 

 

2. Innergemeinschaftliche Lieferung: Wann und wo beginnt die Versendung? 

Einführung 
Nicht alles, was umgangssprachlich als innergemeinschaftliche Lieferung bezeichnet wird, ist dies auch 
steuerlich. Wird dies übersehen, können erhebliche steuerliche Probleme auftreten. 

Fall 
Die Klägerin, ein englisches Unternehmen, versendete Waren nach Deutschland. Der vorgesehene 
Empfänger der Ware erhielt die Ware allerdings erst nach Bezahlung. Bis zu diesem Zeitpunkt wurde 
die Ware bei einer Schwestergesellschaft der Klägerin in Deutschland zwischengelagert, die diese erst 
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nach Freigabe durch die Klägerin auslieferte. Die Klägerin glaubte steuerfrei innergemeinschaftlich ge-
liefert zu haben; nicht jedoch das Finanzamt. Es sah die Lieferung an den Endkunden erst mit der Aus-
lieferung aus dem Lager als erbracht an. Entsprechend behandelte es sämtliche Lieferungen an den End-
kunden als steuerpflichtige Inlandslieferungen. Die Lieferungen ins deutsche Lager der Schwestergesell-
schaft wurden entsprechend als steuerfreie Verbringung qualifiziert. Das Niedersächsische Finanzgericht 
folgte der Auffassung des Finanzamtes. 

Urteil 
In Abkehr seiner bisherigen Rechtsprechung folgte der BFH der Auffassung der Klägerin. Für die An-
nahme des Beginns der Versendung in Großbritannien reicht es daher aus, wenn mit hinreichender Si-
cherheit, leicht und einwandfrei aus den Unterlagen ermittelt werden kann, dass der Empfänger im 
Zeitpunkt der Übergabe der Ware an den Spediteur schon festgestanden hat. In diesem Fall ist es nicht 
(mehr) nötig, dass dem mit der Versendung Beauftragten der Empfänger bei Übergabe bekannt ist. Dem 
steht auch nicht entgegen, dass die Ware zunächst in ein inländisches Lager gebracht und erst nach 
Kaufpreiszahlung ausgeliefert wird. 

Konsequenz 
Unternehmen, die in dieser Form an deutsche Empfänger liefern, müssen prüfen, ob das Urteil des BFH 
Konsequenzen auf die Steuerpflicht ihrer Umsätze in Deutschland hat. Dabei wird auch zu beachten 
sein, wie die Finanzverwaltung auf das Urteil reagiert. Einfacher wird es allerdings wohl nicht. Grund-
sätzlich ist es zwar zu begrüßen, wenn die Steuerpflicht nicht alleine von der Erfüllung formalistischer 
Vorgaben abhängig ist. Allerdings wird nun der Formalismus durch unbestimmte Begriffe, wie z. B. 
hinreichende Sicherheit, ersetzt, deren Auslegung erfahrungsgemäß häufig zu Konflikten mit der Fi-
nanzverwaltung führt. Die Unternehmen müssen daher so gut wie möglich den Abnehmer der Ware 
dokumentieren, um der Finanzverwaltung keinen Spielraum für Interpretationen zu lassen. 

 

3. Zahlung eines Einlagebetrags auf ein debitorisches Konto auf Anweisung des GF kann Erfüllung bewir-
ken 

Kernproblem 
Eine Erfüllung der Einlageverpflichtung kann anzunehmen sein, wenn dem Geschäftsführer einer 
GmbH der zu zahlende Einlagebetrag dadurch zur freien Verfügung gestellt wird, dass der Gesellschafter 
auf Anweisung des Geschäftsführers auf ein von diesem bestimmtes - im Debet geführtes - Konto der 
Gesellschaft zahlt. 

Sachverhalt 
Der Kläger, Insolvenzverwalter der F-GmbH, fordert vom beklagten Gesellschafter die erneute Zahlung 
seiner Stammeinlage von 9.000 EUR. Diese hatte der Beklagte übernommen, nachdem die F-GmbH 
Anfang 2006 eine Erhöhung ihres Stammkapitals beschlossen hatte. Den Betrag zahlte der Beklagte im 
Mai 2006 auf das vom Geschäftsführer benannte Konto der GmbH bei der O-Bank, der dort sofort gut-
geschrieben wurde. Das Konto wies einen Negativsaldo von 240.000 EUR aus. Im Juni 2007 wurde 
über das Vermögen der F-GmbH das Insolvenzverfahren eröffnet. Der Kläger macht geltend, der Be-
klagte habe seine Einlage nicht ordnungsgemäß erbracht und diese habe nicht zur freien Verfügung der 
GmbH gestanden, weil die Bank den Betrag wegen des hohen Sollsaldos mit Verbindlichkeiten ver-
rechnet habe. Die Klage war in allen Instanzen erfolglos. 

Entscheidung 
Durch die vom Beklagten im Mai 2006 erbrachte Zahlung auf das Konto der F-GmbH bei der O-Bank 
ist Erfüllung eingetreten (§§ 56a, 7 Abs. 2 Satz 1, 57 Abs. 2 GmbHG). Zwar führt ein auf ein Debet-
konto eingezahlter Betrag dazu, dass durch eine Verrechnung der Sollsaldo abgebaut wird. Dies hat zur 
Folge, dass die Verbindlichkeiten der GmbH gegenüber der Bank abgebaut werden. Trotzdem kann die 
freie Verfügbarkeit für den Geschäftsführer und die Erfüllung der Einlageverpflichtung bei einer Zah-
lung auf ein debitorisches Konto der GmbH bejaht werden, wenn der Geschäftsführer innerhalb einer 
ungekündigten Kreditlinie über den geleisteten Betrag verfügen kann. Erfüllung tritt schon deshalb ein, 
weil die Zahlung auf Anweisung des Geschäftsführers erfolgte, denn hätte der Beklagte diesem den Be-
trag in bar übergeben und der Geschäftsführer hätte das Geld sodann selbst auf das Konto eingezahlt, 
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wäre die freie Verfügungsbefugnis unstreitig gewährleistet gewesen. Die angewiesene Verkürzung des 
Zahlungsweges bewirkt dabei keinen Unterschied. 

Konsequenz 
Die Frage, ob die Zahlung eines Einlagebetrages auf ein debitorisches Konto eine Erfüllungswirkung 
hervorrufen kann, ist auch dann zu bejahen, wenn das Konto in kurzen Zeitabständen schwankende 
Kontostände aufweist und der Betrag wegen eines erheblichen Sollsaldos von der Bank mit Verbind-
lichkeiten verrechnet wird. 

 

4. § 8a KStG a. F. löst Kapitalertragsteuer aus 

Kernproblem 
Bis zum Jahr 2007 konnten Zinsen, die eine Kapitalgesellschaft an ihre Anteilseigner oder diesen nahe 
stehende Personen zahlte, unter bestimmten Umständen in verdeckte Gewinnausschüttungen umquali-
fiziert werden. Bislang war höchstrichterlich nicht geklärt, wie weit diese Umqualifizierung reicht. 

Sachverhalt 
Eine Bank in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft hatte im Jahr 2005 Vergütungen für stille Beteili-
gungen an eine nahe stehende Person (Tochtergesellschaft) eines Gesellschafters gezahlt, der zu mehr als 
25 % an der AG beteiligt war. Die Vergütungen wurden nach § 8a KStG teilweise in verdeckte Ge-
winnausschüttungen umqualifiziert. Allerdings hatte die AG für die Vergütungen keine Kapitaler-
tragsteuer einbehalten und abgeführt. 

Entscheidung 
Der Bundesfinanzhof geht in Übereinstimmung mit der Finanzverwaltung davon aus, dass die Umquali-
fizierung der Vergütungen (Zinsen o. ä.) in verdeckte Gewinnausschüttungen auch auf die Ebene des 
Anteilseigners durchschlägt. Dieser vereinnahmt demzufolge Beteiligungserträge, die auch der Kapitaler-
tragsteuer unterliegen. Dies gilt auch in den Fällen, in denen nicht der Gesellschafter selbst, sondern eine 
diesem nahestehende Person Empfänger der Vergütungen ist. Die AG musste für die nicht einbehaltene 
und abgeführte Kapitalertragsteuer haften. 

Konsequenz 
Die Entscheidung hat Bedeutung für Vergütungen im Rahmen der Gesellschafter-Fremdfinanzierung 
bis einschließlich 2007. Im Zuge der Unternehmensteuerreform 2008 wurde die entsprechende Vor-
schrift durch die sog. Zinsschranke ersetzt. Die Zinsschranke bewirkt - anders als die Vorgängerregelung 
- keine Umqualifizierung, sondern beschränkt lediglich den Betriebsausgabenabzug. Eine Kapitaler-
tragsteuerpflicht wird daher nicht ausgelöst. 

 

5. Keine erweiterte Kürzung bei Verpachtung an Komplementärin 

Kernproblem 
Auch vermögensverwaltend tätige Gesellschaften können kraft Rechtsform (GmbH oder AG) oder kraft 
gewerblicher Prägung (GmbH & Co. KG) der Gewerbesteuer unterliegen. Unter bestimmten Voraus-
setzungen wird solchen Gesellschaften jedoch eine erweiterte Kürzung ihres Gewerbeertrags um den 
Teil des Gewerbeertrags gewährt, der auf die Verwaltung und Nutzung des eigenen Grundbesitzes ent-
fällt. Die erweiterte Kürzung ist allerdings ausgeschlossen, wenn der Grundbesitz ganz oder zum Teil 
dem Gewerbebetrieb eines Gesellschafters dient. 

Sachverhalt 
Eine GmbH & Co. KG erwarb im Jahr 1998 ein Grundstück. In den Jahren 1999 und 2000 verpachtete 
sie dieses Grundstück zur Entnahme von Ton und zur Rückverfüllung an ihre Komplementär-GmbH. 
Die GmbH war am Vermögen und Gewinn der KG nicht beteiligt und erhielt von der KG lediglich ei-
ne Vorabvergütung für die Übernahme der persönlichen Haftung sowie einen Ersatz ihrer Aufwendun-
gen. 

Entscheidung 
Der Bundesfinanzhof ist der Finanzverwaltung und der Auffassung des Finanzgerichts in der ersten In-
stanz gefolgt und hat die erweiterte Kürzung im vorliegenden Fall versagt. Er hat sich dabei streng am 
Gesetzeswortlaut orientiert und die Gesellschafter-Stellung der Komplementär-GmbH trotz fehlender 
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Beteiligung am Kapital der KG bejaht. Die BFH-Richter können sich offenbar, so die Urteilsbegrün-
dung, eine unschädliche Bagatell-Beteiligung (maximal 1 %) vorstellen. Diese Bagatellgrenze wollen sie 
aber nicht dem persönlich haftenden Gesellschafter gewähren. 

Konsequenz 
Die Konsequenz aus der Versagung der erweiterten Kürzung ist die lediglich einfache Kürzung um 1,2 
% des Einheitswertes der Betriebsgrundstücke - häufig nur ein schwacher Trost für die betroffenen Un-
ternehmen. Das Urteil zeigt, dass die Erlangung der erweiterten Kürzung für Personengesellschaften 
häufig schwierig ist. Hier kann sich statt dessen die Zwischenschaltung von Kapitalgesellschaften anbie-
ten, da diese für Zwecke der Gewerbesteuer-Kürzung eine bessere Abschirmwirkung bieten. 

 

6. Neues BMF-Schreiben zu Jubiläumsrückstellungen 

Kernproblem 
Für zukünftige Zuwendungen anlässlich eines Dienstjubiläums dürfen Unternehmen unter bestimmten 
Voraussetzungen Rückstellungen bilden. Rückstellungsfähig sind Einmalzuwendungen in Form von 
Geld, Sachgeschenken oder zusätzlichen Urlaubstagen. Die Rückstellungen werden ratierlich über die 
Dauer des Arbeitsverhältnisses angesammelt. Das Bundesfinanzministerium hat zum Ansatz und zur Be-
wertung ein neues Schreiben veröffentlicht, das gegenüber der Vorgängerregelung drei wesentliche 
Neuerungen beinhaltet: 

Rückstellung trotz Widerrufsvorbehalt 
Der Bundesfinanzhof hatte entschieden, dass es für die Rückstellungsbildung nicht erforderlich ist, dass 
die entsprechende Zusage rechtsverbindlich, unwiderruflich und vorbehaltlos erteilt wird. Somit führt 
auch eine Zusage unter Widerrufsvorbehalt grundsätzlich zur Rückstellungspflicht, vorausgesetzt, dass 
die Zusage schriftlich erteilt worden ist. Die Finanzverwaltung wendet das Urteil an, fordert allerdings 
in derartigen Fällen eine besondere Prüfung, ob die Inanspruchnahme am jeweiligen Bilanzstichtag 
wahrscheinlich ist. 

Berücksichtigung des späteren Renteneintrittsalters 
Durch das RV-Altersgrenzenanpassungsgesetz wurde das gesetzliche Renteneintrittsalter sukzessive auf 
das 67. Lebensjahr heraufgesetzt. Für die Bilanzen des Jahres 2007 können, für 2008 müssen die erhöh-
ten Altersgrenzen bei der Rückstellungsbewertung berücksichtigt werden, sofern nicht im Dienstvertrag 
ein abweichendes Pensionsalter vereinbart ist. Die Anpassung führt tendenziell zu höheren Rückstellun-
gen, da mit späterem Renteneintritt mehr Dienstjubiläen erreicht werden können. 

Anwendung der neuen Richttafeln 
Der Bilanzierende hat die Möglichkeit, die Rückstellungen entweder individuell nach versicherungsma-
thematischen Grundsätzen zu ermitteln oder ein Pauschalwertverfahren anzuwenden. Für das Pauschal-
wertverfahren enthält das BMF-Schreiben in Abhängigkeit von Alter und Betriebszugehörigkeit neue 
Vervielfältiger, die die Heubeck-Richttafeln 2005G berücksichtigen. Aufgrund der gestiegenen Lebens-
erwartung führt das neue Verfahren zu höheren Rückstellungswerten. Die neuen Faktoren können be-
reits rückwirkend ab 2005 zugrunde gelegt werden. 

 

7. Ausfuhrnachweise: BFH erteilt Absage an Formalismus der Behörden 

Einführung 
Ausfuhrlieferungen und innergemeinschaftliche Lieferungen sind steuerfrei. Voraussetzung für diese 
Steuerfreiheit ist jedoch, dass die Unternehmer, die im UStG und in der UStDV geforderten Nachweise 
erbringen. Als würde dies nicht reichen, verlangt die Finanzverwaltung häufig noch weitere Nachweise. 

Fall 
Der Kläger lieferte gebrauchte Kfz steuerfrei ins Drittland. Das Finanzamt unterwarf diese Umsätze je-
doch der Umsatzsteuer, da die in den UStR 2000 geforderten Nachweise fehlten. Der Kläger vertrat die 
Auffassung, dass die von ihm vorgelegten Unterlagen den gesetzlichen Anforderungen genügten; mehr 
könne von ihm nicht gefordert werden. 

Neues Urteil 
Ebenso wie die Vorinstanz gibt der BFH dem Kläger Recht. Demnach reicht es als Nachweis für eine 
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Ausfuhrlieferung vollkommen aus, wenn die Anforderungen des UStG und der UStDV erfüllt sind. 
Nur wenn hieran Zweifel bestehen, können weitere Nachweise gefordert werden. 

Konsequenz 
Vergleichbar zur jüngsten Rechtsprechung zu innergemeinschaftlichen Lieferungen weist der BFH dem 
Formalismus der Finanzverwaltung auch hier endlich die Grenzen auf. Dies bedeutet jedoch nicht, dass 
nun auf Nachweise verzichtet werden kann. Die gesetzlich geforderten Nachweise, aber nur diese, sind 
unverändert zu erbringen. Über den Fall hinaus ist die Aussage des BFH von Bedeutung, dass die allge-
meine Missbrauchsanfälligkeit einer Regelung allein noch keine Zweifel im konkreten Fall rechtfertigt. 
Erwecken manche Prüfer doch den Eindruck, dass per se jeder Exporteur bis zum Nachweis seiner Un-
schuld verdächtig ist. 

 

8. Finanzverwaltung wendet BFH-Rechtsprechung zum Mantelkauf an 

Kernproblem 
Bis zum Jahr 2007 versagte die gesetzliche Regelung zum sog. "Mantelkauf" Kapitalgesellschaften den 
Abzug von steuerlichen Verlustvorträgen. Voraussetzungen für die Anwendung der Mantelkauf-
Regelungen waren ein schädlicher Anteilseignerwechsel und die Zuführung von überwiegend neuem 
Betriebsvermögen. Die Details der Vorschrift waren und sind hoch umstritten, selbst Finanzverwaltung 
und Rechtsprechung vertraten hierzu bislang teilweise gegensätzliche Auffassungen. In einem neuen 
BMF-Schreiben macht sich die Verwaltung jedoch die BFH-Rechtsprechung in zwei wesentlichen 
Punkten zu eigen. 

Betriebsvermögenszuführung 
Die Finanzämter gingen bisher nur dann von "überwiegend neuem Betriebsvermögen" aus, wenn die 
Summe des Aktivvermögens (bewertet zu Teilwerten) nach der Anteilsübertragung mehr als doppelt so 
hoch war wie das zum Zeitpunkt der Anteilsübertragung vorhandene Aktivvermögen. Dabei durften 
Zu- und Abgänge grundsätzlich saldiert werden (bilanzielle Betrachtungsweise). Die vom BFH vertre-
tene gegenständliche Betrachtungsweise, die auf die einzelnen Vermögensgegenstände abstellt, sollte nur 
für den Fall des Branchenwechsels zur Anwendung kommen. Nunmehr wendet die Finanzverwaltung 
generell die gegenständliche Betrachtungsweise an, nach der zumindest im Fall des Branchenwechsels 
auch neues Umlaufvermögen und auch innenfinanzierte Anschaffungen schädlich sind. 

Zeitpunkt des Abzugsverbots 
Nach bisheriger Verwaltungsauffassung stellte der Verlust der wirtschaftlichen Identität - also der Zeit-
punkt, zu dem das neue Betriebsvermögen das alte erstmals überstieg - den für das Verlustabzugsverbot 
maßgeblichen Zeitpunkt dar. Vorher entstandene Verluste durften nicht mit später anfallenden Gewin-
nen verrechnet werden. Der BFH, dessen Rechtsprechung das BMF jetzt anwendet, stellt dagegen nur 
auf den Zeitpunkt der Anteilsübertragung ab. Die nun vorgenommene Änderung der Verwaltungsmei-
nung betrifft folglich den Zeitraum zwischen Anteilsübertragung und Betriebsvermögenszuführung. 
Entstehen in diesem Zeitraum Gewinne, können bereits diese nicht mehr mit vorher entstandenen Ver-
lusten verrechnet werden. Verluste in diesem Zeitraum können dagegen in der Zukunft genutzt wer-
den. 

Konsequenz 
Die Übernahme der BFH-Rechtsprechung zur Betriebsvermögenszuführung stellt eine deutliche Ver-
schärfung gegenüber der bisherigen bilanziellen Betrachtungsweise dar. In vielen Fällen wird sich damit 
die Anwendung der Mantelkaufregelung überhaupt nicht vermeiden lassen. Ab dem Jahr 2008 spielt die 
Betriebsvermögenszuführung ohnehin keine Rolle mehr, dann führt ein maßgeblicher Anteilseigner-
wechsel bereits alleine zum vollständigen oder quotalen Untergang der Verlustvorträge. Für Anteils-
übertragungen vor dem 1. Januar 2008 kann aber die Altregelung weiter gelten, wenn der Verlust der 
wirtschaftlichen Identität vor dem 1. Januar 2013 eintritt. Für solche Fälle sieht das BMF-Schreiben auf 
Antrag aus Gründen des Vertrauensschutz eine Weitergeltung der bisherigen Verwaltungsauffassung zu-
gunsten des Steuerpflichtigen vor. 

 

 


